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Pressemitteilung 
 

„Wir können das am besten“: bvvp-Delegierte verwahren sich erneut ge-

gen externe Steuerung in der Psychotherapie 

 

Berlin, 26.09.2025. Die Delegierten des Bundesverbands der Vertrags-

psychotherapeuten e.V. (bvvp) betonen auf ihrer Herbst-Delegiertenver-

sammlung in Freiburg (26. – 27.09.2025) mit Nachdruck, dass eine quali-

fizierte Diagnose- und Indikationsstellung sowie eine Einschätzung der 

Dringlichkeit bei Hilfesuchenden mit psychischen und/oder psychosoma-

tischen Beschwerden nur im direkten Kontakt mit den Behandelnden in 

den Praxen erfolgen kann. In ihrer Resolution weisen sie erneut darauf 

hin, dass das dafür am besten geeignete und originäre Steuerungsinstru-

ment der Psychotherapeut*innen die Psychotherapeutischen Sprech-

stunden sind, die flächendeckend in großem Umfang angeboten werden.  

 

In diesem Rahmen würden auf höchstem Qualifikationsniveau Diagnose 

und Indikation gestellt, erläutern sie in dem Papier, und den Patient*in-

nen würden die für sie geeigneten Angebote empfohlen. Patient*innen 

mit akutem Behandlungsbedarf würden zeitnah versorgt. In aller Regel 

seien aber moderate Wartezeiten zumutbar. 

 

Auch in einer Evaluation des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) 

wurde die Steuerungsfunktion der Psychotherapeutischen Sprechstunden 

bestätigt und nachgewiesen, dass auf diese eine differenzierte Versorgung 

folgt. Demnach benötigen die Patient*innen im Anschluss an die qualifi-

zierte Einschätzung entweder Akutbehandlungen, Probatorische Sitzun-

gen, eine genehmigungspflichtige Psychotherapie oder – in 40 Prozent der 

Fälle – im Folgejahr keine weiteren psychotherapeutischen Leistungen.  

 

Diesem Befund folgend erklären die Delegierten insbesondere der Idee 
der Krankenkassen eine klare Absage, dass Sachbearbeiter*innen in einer 
Telefon-Hotline einschätzen könnten, welche Patient*innen dringend Psy-
chotherapie benötigten. Denn eine derartige Einschätzung erfordere die 
Berücksichtigung unterschiedlichster Kriterien und sei hochkomplex, heißt 
es im Resolutionstext. Die Diagnose sage nichts über die Dringlichkeit aus. 
Gerade schwere und damit chronische Erkrankungen seien in aller Regel 
nicht akut, wenngleich sie stets mehr Kapazitäten erforderten, da sie im-
mer mit langen Therapieprozessen und erhöhtem Koordinierungsbedarf 
einhergingen. Ob sich die Psychotherapie für eine grobe Ersteinschätzung 
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analog des SmED (Strukturierte medizinische Ersteinschätzung in Deutschland) im somati-
schen Bereich eigne, müsse erst noch sorgfältig mit wissenschaftlicher Unterstützung ge-
prüft werden. 
 
Die Delegierten heben im Text hervor, bis dahin gelte:  

„Jedwede Form einer vorgeschalteten Eingangshürde zum Zugang in psychotherapeutische 

Praxen wird abgelehnt. Das Erstzugangsrecht zur Psychotherapie ist nicht verhandelbar.“  

Sie stellten außerdem fest: Andere Zugangswege würden keine neuen Kapazitäten schaffen.  

 
Zudem erinnern sie an ihre Positionierung im Rahmen ihrer Frühjahrsdelegiertenversamm-

lung des Verbands (28.03.2025), in der bereits formuliert wurde: „Jede denkbare Form der 

Steuerung setzt voraus, dass dort, wohin man steuern will, auch entsprechende personelle 

Kapazitäten bereitstehen müssen. Die seit langem diskutierte eigene Beplanung für den Ver-

sorgungsbereich von Kindern und Jugendlichen muss endlich gesetzlich angegangen werden. 

Genauso bedarf es einer Überprüfung der Kapazitäten in ländlichen und strukturschwachen 

Gebieten und dem Ruhrgebiet. 

 

Im Übrigen ist die Politik gefordert, zunächst ihre eigenen Hausaufgaben zu erledigen! So 

müssen gesellschaftliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die psychische Ge-

sundheit fördern. Präventive und niederschwellige Beratungs- und Hilfsangebote müssen 

ausgebaut werden. Und es muss ein Masterplan entwickelt werden, um zu erreichen, dass 

sich Ärzt*innen wieder mehr für den P-Bereich interessieren und als Fachärzt*innen für Psy-

chosomatische Medizin und Psychotherapie und als Psychiater*innen für alle Altersgruppen 

in der Versorgung tätig werden.“ 

 

Den vollständigen Text der Resolution und die Pressemitteilung finden Sie auch auf unserer 

Internetseite.   

 

Der Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten, bvvp, ist der Verband, der sich berufs-

gruppen- und verfahrensübergreifend für die Interessen aller Vertragspsychotherapeut*innen 

einsetzt. In ihm haben sich etwa 6.000 Ärztliche Psychotherapeut*innen, Psychologische Psy-

chotherapeut*innen sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen aller anerkannten 

Richtlinienverfahren zusammengeschlossen. 

 
Für den bvvp 

Dipl.-Psych. Mag.rer.nat. Mathias Heinicke, 

Vorsitzender des bvvp-Bundesverbands 
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Mobil + *49 177 6575445 
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